
BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds

und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999

(Amtsblatt der Europäischen Union L 210 vom 31. Juli 2006)

Seite 49, Artikel 46 Absatz 3:

Statt: „(3) Entscheidet sich der Mitgliedstaat für Maßnahmen der technischen Hilfe im Rahmen jedes einzel-
nen operationellen Programms, so darf der Anteil an dem Gesamtbetrag der Ausgaben für technische
Hilfe bei keinem operationellen Programm die in Absatz 1 festgelegten Grenzen überschreiten.

In diesem Fall, wenn die Maßnahmen auch in Form eines spezifischen operationellen Programms durch-
geführt werden, darf der Gesamtbetrag der Ausgaben für technische Hilfe für dieses spezifische Programm
nicht dazu führen, dass der Gesamtanteil an Mitteln für technische Hilfe die in Absatz 1 festgelegten
Grenzen überschreitet.“

muss es heißen: „(3) Entscheidet sich der Mitgliedstaat für Maßnahmen der technischen Hilfe im Rahmen jedes einzel-
nen operationellen Programms, so darf der Anteil an der Mittelzuweisung für technische Hilfe bei keinem
operationellen Programm die in Absatz 1 festgelegten Grenzen überschreiten.

In diesem Fall, wenn die Maßnahmen auch in Form eines spezifischen operationellen Programms durch-
geführt werden, darf die Mittelzuweisung für technische Hilfe für dieses spezifische Programm nicht dazu
führen, dass der Gesamtanteil an Mitteln für technische Hilfe die in Absatz 1 festgelegten Grenzen
überschreitet.“
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